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Bebauungsplan Nr. III/O 16 „Einzelhandel am Oldentruper Kreuz“ 
-Satzung- (Stand April 2020) 
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Bebauungsplan Nr. III/O 16 „Einzelhandel am Oldentruper Kreuz“ 
-Satzung- (Stand April 2020) 
Angabe der Rechtsgrundlagen  

 
  

Angabe der Rechtsgrundlagen 
 
 
Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. 
März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert worden ist; 
 
die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-
ordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786); 
 
das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-
setz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 4. März 2020 (BGBl. I S. 440) geändert worden ist; 
 
§ 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 
2018 - BauO NRW 2018) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. August 
2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b); 
 
die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b). 

 
 
Anmerkung 
 
Soweit bei den Festsetzungen von Baugebieten keine anderen Bestimmungen 
gemäß § 1 (4) - (10) BauNVO getroffen sind, werden die §§ 2 - 14 BauNVO 
Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 
Zuwiderhandlungen gegen die gemäß § 89 BauO NRW 2018 in den Bebau-
ungsplan aufgenommenen Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) sind Ord-
nungswidrigkeiten im Sinne des § 86 (1) Ziffer 20 BauO NRW 2018 und können 
gemäß § 86 (3) BauO NRW 2018 als solche geahndet werden. 
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Bebauungsplan Nr. III/O 16 „Einzelhandel am Oldentruper Kreuz“ 
-Satzung- (Stand April 2020) 
Textliche Festsetzungen, Zeichenerklärung und Hinweise 
 
    

Textliche Festsetzungen, Zeichenerklärungen und 
Hinweise 
 

0  
 
Abgrenzungen 
 

 

    
 

 
 

0.1 
 
 
 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
gem. § 9 (7) BauGB 

   

0.2 Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen zwischen oder inner-
halb von Bau- und sonstigen Gebieten gem. § 1 (4) und § 16 (5) 
BauNVO 

 

1 

  
Art der baulichen Nutzung  
gem. § 9 (1) Ziffer 1 BauGB 
 

   

    

 
 

1.1 Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemein zulässig sind die Nutzungen gem. § 4 (2) Ziffer 1, 2 und 
3 
BauNVO: 

- Wohngebäude; 
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- 

und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerks-
betriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke. 

 
Ausnahmsweise können gem. § 4 (3) Ziffern 1, 2, 3, 4 und 5  
BauNVO zugelassen werden: 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen, 
- Gartenbaubetriebe sowie 
- Tankstellen. 
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1.2 
 
 
 
1.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 

 
 
Sonstiges Sondergebiet SO 1 – SO 2  
„Großflächiger Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe“  
gem. § 11 (3) Ziffer 2 BauNVO 
 
In dem Sonstigen Sondergebiet SO 1 ist ein Lebensmittelmarkt mit 
einer maximalen Verkaufsfläche von 1.350 m² zulässig. 
 
Das zulässige Hauptsortiment des Lebensmittelmarktes umfasst 
nahversorgungsrelevante Sortimente gemäß folgender Liste:  

- Apothekenwaren 
- Blumen (Indoor) 
- Drogeriewaren 
- Getränke inkl. Wein / Sekt / Spirituosen 
- Nahrungs- und Genussmittel inkl. Kaffee / Tee / Tabakwaren 

sowie Back- und Fleischwaren 
- Zeitungen / Zeitschriften 

 
Zentrenrelevante Sortimente (nicht nahversorgungsrelevant) gemäß 
folgender Liste sind nur als Rand- und Nebensortimente im Umfang 
von höchstens 10 % der festgesetzten maximalen Verkaufsfläche 
zulässig: 
 

- Augenoptik 
- Bastel- und Künstlerartikel 
- Bekleidung 
- Bücher 
- Computer und Zubehör 
- Elektrokleingeräte 
- Elektronik und Multimedia (Bild- und Tonträger, Telekommu-

nikation und Zubehör, Unterhaltungselektronik und Zubehör) 
- Fotoapparate, Digitalkameras und Zubehör 
- Glas / Porzellan / Keramik (Glas / Porzellan / Keramik ohne 

Pflanzgefäße) 
- Handarbeitsbedarf / Kurzwaren / Meterware Stoffe / Wolle 
- Haushaltswaren (Küchenartikel und -geräte (ohne Elektro-

kleingeräte); Messer, Scheren, Besteck, Eimer, Wäsche-
ständer und -körbe, Besen, Kunststoffbehälter und –schüs-
seln) 

- Heimtextilien, Dekostoffe, Haus- und Tischwäsche 
- Hörgeräte 
- Kunstgewerbe, Bilder, Bilderrahmen 
- Lederwaren / Taschen / Koffer / Regenschirme 
- Medizinische und orthopädische Artikel 
- Musikinstrumente und Zubehör 
- Papier, Büroartikel, Schreibwaren 
- Parfümerie- und Kosmetikartikel 
- Schuhe 
- Spielwaren 
- Sportartikel / -kleingeräte (ohne Sportgroß-geräte) 
- Sportbekleidung 
- Sportschuhe 
- Uhren / Schmuck 
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Hinweis: 
Die Einordnung der Sortimente erfolgt auf Grundlage der Bielefelder 
Sortimentsliste (Einzelhandels- und Zentrenkonzept Fortschreibung, 
Junker und Kruse, Dortmund 2019) 
 
In dem Sonstigen Sondergebiet SO 2 sind zulässig: 
- Geschäfts- und Bürogebäude bzw. -nutzungen, 
- Schank- und Speisewirtschaften, 
- sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, sozi-

ale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
- Einzelhandelsbetriebe, Läden ausschließlich im Erdgeschoss. 
 
Ausschließlich innerhalb des in der nicht überbaubaren Grundstücks-
fläche gekennzeichneten Bereiches sind auch bauliche Anlagen, die 
keine Nebenanlagen darstellen (Packstation) zulässig (siehe 2.4 
Höhe baulicher Anlagen und 3.2 Überbaubare Grundstücksfläche 
gem. § 23 BauNVO). Als Ausnahme kann auch ein anderer Standort 
außerhalb der festgesetzten Fläche zugelassen werden soweit dem 
keine Belange wie zum Beispiel Immissionsschutz oder konkurrie-
rende Festsetzungen (z.B. Pflanzbindungen) entgegenstehen und 
vom öffentlichen Straßenraum ein Abstand von mindestens 5,0 m 
eingehalten wird. 
 

 
2 

 
 
 

 
Maß der baulichen Nutzung 
gem. § 9 (1) Ziffer 2 BauGB 
 

 
 
 
 
 

0,6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1,2 

 
 

2.1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 
 

 
 
Grundflächenzahl – GRZ 
gem. §§ 16, 17, und 19 BauNVO 
 
zulässige Grundflächenzahl, z.B. maximal 0,6 
 
Abweichend von den Überschreitungsmöglichkeiten gemäß §19(4) 
Satz 2 BauNVO darf die gesamte versiegelte Grundfläche für bauli-
che Anlagen, die dort in §19(4) Satz 1 BauNVO bezeichnet sind, ge-
mäß § 19(4) Satz 3 BauNVO im WA bis zu 0,8 bzw. im SO1 und 
SO2 bis zu 0,9 betragen. 
 
 
Geschossflächenzahl – GFZ 
gem. §§ 16, 17 und 20 BauNVO 
 
zulässige Geschossflächenzahl 
 

 
 

 
 

z.B. II 
 

  II-III 
 
 
 
 

 
2.3 

 
Zahl der Vollgeschosse im Sinne des § 2 (5) BauO NRW  
gem. §§ 16 und 20 BauNVO 
 
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z.B. II 
 
Zahl der Vollgeschosse als Mindestmaß und Höchstmaß 
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z.B. 
GH / FH  
13,50 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Höhe baulicher Anlagen 
gem. §§ 16 und 18 BauNVO 
 
Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß,  
z.B. Gebäudehöhe (GH) / Firsthöhe (FH) max. 13,50 m 
 
 
Innerhalb des in der nicht überbaubaren Grundstücksfläche gekenn-
zeichneten Bereiches sind auch bauliche Anlagen, die keine Neben-
anlagen darstellen (Packstation), mit einer maximalen Höhe von ma-
ximal 2,50 m zulässig (siehe 3.2 Überbaubare Grundstücksfläche 
gem. § 23 BauNVO) 
 
Unterer Bezugspunkt: 
Der maßgebliche untere Bezugspunkt zur Ermittlung der Höhe bau-
licher Anlagen ist die Oberkante der Fahrbahnmitte der jeweiligen 
Erschließungsstraße im ausgebauten Zustand, gemessen in der 
Mitte des jeweiligen Baufensters, bei Eckgebäuden an der Seite mit 
der größten Ausdehnung des Baufensters. 
 
Oberer Bezugspunkt: 
Der obere Bezugspunkt für die Gebäudehöhe (GH) beim Flachdach 
ist der oberste Abschluss des Gebäudes. Der obere Bezugspunkt 
für die Firsthöhe (FH) bei geneigten Dächern ist der oberste Punkt 
der Dachhaut am First (Firstabdeckung). 
 
Zur Überschreitung des oberen Bezugspunktes innerhalb der im 
Sondergebiet SO1 festgesetzten Fläche (A) (Lärmschutz) siehe 
7 Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrun-
gen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
 

 
3 
 

  
Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare  
Grundstücksflächen, Stellung der baulichen Anlagen 
gemäß § 9 (1) Ziffer 2 und 3 BauGB 

 
 

 
 

 
 o 
 

 a 
 

 
3.1 
 
 
 
 

 
Bauweise 
gem. § 22 BauNVO 
 
offene Bauweise 
 
abweichende Bauweise  
(es gilt die offene Bauweise, abweichend von der offenen Bau-
weise sind Gebäudelängen bzw. -breiten von mehr als 50,00 m zu-
lässig.) 
 
 
 

 3.2 Überbaubare Grundstücksfläche 
gem. § 23 BauNVO 

   
 

 

  
Baugrenze 
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Bei Um- oder Anbauten im überplanten Altbestand (siehe einge-
messene Gebäude in der Katastergrundlage des Nutzungsplans) 
können Überschreitungen der festgesetzten Baugrenzen zugelas-
sen werden, soweit sich diese im Rahmen des betroffenen Altbaus 
bewegen (= maximale Überschreitung bis zur jeweils bestehenden 
Außenwand) und bauordnungsrechtliche Belange nicht entgegen-
stehen. 
 
Umgrenzung des Bereiches in der nicht überbaubaren Grundstücks-
fläche mit der Zulässigkeit von baulichen Anlagen, die keine Neben-
anlagen darstellen (Packstation). 
 
Hauptfirstrichtung 
 
Die eingetragene Firstrichtung ist für die baulichen Hauptanlagen 
verbindlich (Hauptfirstrichtung). Bei Gebäuden mit mehreren Firs-
ten muss der längste First der eingetragenen Firstrichtung entspre-
chen. Bei Änderungen an vorhandenen Gebäuden (Um- und An-
bauten) sind zur Angleichung an den Bestand andere Firstrichtun-
gen zulässig. 
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Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
gem. § 9 (1) Ziffer 4 BauGB 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Im WA gilt: 
Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen sind auch außer-
halb der überbaubaren Flächen zulässig. Garagen, Carports und Ne-
benanlagen müssen einen Abstand von mindestens 5,0 m zur Stra-
ßenbegrenzungslinie einhalten. 
 
Im SO 1 und das SO 2 gilt: 
Garagen sind unzulässig. Carports, Stellplätze und Nebenanlagen 
einschließlich Ladestationen für Elektrofahrzeuge sind mit Aus-
nahme der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie der Versorgungsflä-
che auch außerhalb der überbaubaren Fläche zulässig.  
 
Carports und Nebenanlagen müssen außerhalb der überbaubaren 
Flächen einen Abstand von mindestens 8,0 m zur Straßenbegren-
zungslinie einhalten. 
 
Zur mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belastender 
Fläche siehe 6.3. 
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Verkehrsflächen bzw. der Anschluss anderer Flächen an 
die Verkehrsflächen gem. § 9 (1) Ziffer 11 BauGB 
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5.1 
 
 
 
 
5.2 

 

 
 
Ein- und Ausfahrtbereich 
 
 
 
 
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt für Kfz 
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Flächen für die Versorgung, Führung von Versorgungsan-
lagen und -leitungen; mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zu belastende Flächen  
gem. § 9 (1) Ziffer 12, 13 und 21 BauGB 

 
 

 
 

 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.2.1 
 
 
 

 6.2.2 
 
 
 
 
 
6.3 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 

 
Flächen für Versorgungsanlagen 
 
 
 
 
Zweckbestimmung: Elektrizität 
 
 
 
vorhandener Schmutzwasserkanal 
 
 
 
vorhandener Regenwasserkanal 
 
 
 
 
 
Mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belastende Flä-
che 
 
Innerhalb der gesamten Fläche für Stellplätze wird zur fußläufigen  
Querung ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit festgesetzt.  
Auf das Planzeichen wird zur besseren Lesbarkeit des Planes hier 
verzichtet. 
 
Mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht mit einer Schutzstreifen-
breite von 2,00 m zu Gunsten der Stadtwerke Bielefeld GmbH zu 
belastende Fläche 
 
 
 
 
 



  
 

C - 15 

 
7 

 
 

 
Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz 
vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Min-
derung solcher Einwirkungen zu treffenden Vorkehrungen  
gem. § 9 (1) Ziffer 24 BauGB  
 

              

 
 

Fläche A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fläche B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
 
 
Innerhalb der festgesetzten Fläche (A) ist eine Lärmschutzwand auf 
dem Dach der Anlieferung als Erhöhung der umlaufenden Gebäude-
wände (Länge: rd. 20,50 m, Höhe 1,95 m (im Süden und Westen) - 
2,20 m (im Norden) über OK Dach) zu erstellen. Sie muss ein Schall-
dämmmaß von R`w ≥ 22 dB aufweisen und ist dauerhaft funktions-
tüchtig (also schalldicht) zu erhalten. 
Hinweis: 
Die Festsetzung erfolgt unter Berücksichtigung folgender Schallleis-
tungspegel: 
Rückkühler: LWA = 60 dB(A) 
Wärmepumpe: LWA = 74 dB(A) Normalbetrieb tags bzw. LWA = 70 
dB(A) abgesenkter Betrieb nachts 
 
Hinweis: 
Hier sind auch alternative Maßnahmen zur Schallminderung (z.B. lei-
sere Aggregate) denkbar. Die Wirksamkeit solcher alternativer Maß-
nahmen ist separat im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 
 
Innerhalb der festgesetzten Fläche (B) im Norden der Stellplatzanlage 
(zu Pankoken Heide 49, 49a und 49b) ist die Lärmschutzwand von 
derzeit ca. 2,00 m auf 3,30 m zu erhöhen. Das vorhandene Flächen-
gewicht der Wand, die Errichtung aus dichten Bauelementen und der 
dichte Abschluss an den Seiten und am Boden mit dem vorhandenen 
Schalldämmmaß sind zu erhalten. 
 
Hinweis: 
Hier sind auch alternative Maßnahmen denkbar, um die Höhe der be-
nötigten Wand zu reduzieren (z.B. eine überdachte Carportanlage o-
der eine abgeknickte Lärmschutzwand). Die Wirksamkeit solcher al-
ternativer Maßnahmen ist separat im Baugenehmigungsverfahren 
nachzuweisen. 

 
Hinweise zur Berücksichtigung im Baugenehmigungsverfahren: 
- Im Beurteilungszeitraum 06.00 – 22.00 Uhr dürfen die Ansätze 

des Schalltechnischen Gutachtens zum Bebauungsplan Nr. III/O 
16 „Einzelhandel am Oldentruper Kreuz“ (Planungsbüro Lauter-
bach, Hameln, August 2018) bzgl. 2.240 Fahrzeugbewegungen 
(Zu- und Abfahrt) nicht überschritten werden. 

- maximal 6 LKW-Anlieferungen im Beurteilungszeitraum 06.00 – 
22.00 Uhr, davon zwei innerhalb der Ruhezeiten (06:00–07:00 
Uhr, 20:00–22:00 Uhr), keine Nachtanlieferungen nach dem heu-
tigen Stand der Technik.  
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(Hinweis: Kann durch Weiterentwicklung der Liefertechnologie 
eine Geräuschminderung erzielt werden, können Nachtanlieferun-
gen ggf. zugelassen werden. Die Wirksamkeit solcher alternativer 
Maßnahmen ist separat im Baugenehmigungsverfahren nachzu-
weisen.) 

- maximal eine LKW-Anlieferung mit lärmrelevantem Kühlaggre-
gat, 

- Begrenzung der Betriebszeit der Stellplatzanlage auf 06.00 – 
22.00 Uhr durch entsprechende Öffnungszeiten, 

- Ausbau der Fahrgassen in Asphalt. 
 
 
Lärmpegelbereiche: 

 

 
 
1.) 
Innerhalb des festgesetzten WA-Gebietes sind aufgrund der vorhan-
denen Verkehrslärmimmissionen der Oldentruper Straße gegenüber 
den gemäß DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ definierten Ori-
entierungswerten erhöhte Lärmimmissionen zu erwarten. Zum Schutz 
vor den Verkehrslärmimmissionen werden bauliche Schallschutz-
maßnahmen festgesetzt. Bei der Bemessung der erforderlichen 
Schalldämmwerte der Außenbauteile wird auf die technischen Regel-
werke der DIN 4109 verwiesen. 
 
Es sind die Lärmpegelbereiche III bis VI einzuhalten. Um zusätzlich 
eine ausreichende Be- und Entlüftung von Schlaf- und Kinderzimmern 
zu gewährleisten, sind hier die Vorgaben des Punktes 5.4 der DIN 
4109 (Konstruktive Zwangslüftung) zu berücksichtigen. 
 
Ausnahmen von den festgesetzten Maßnahmen in den Lärmpegelbe-
reichen können zugelassen werden, wenn fachgutachterlich nachge-
wiesen wird, dass dieser Schutz aufgrund von Abschirmungen durch 
vorgelagerte bauliche Anlagen nicht erforderlich ist, oder aufgrund 
konkreter Hochbauplanungen niedrigere Lärmpegelbereiche als fest-
gesetzt ausreichend sind, um die schalltechnischen Anforderungen 
zu erfüllen (z.B. bei schallabgewandter Orientierung von Hausfassa-
den). 
 
Hinweis: 
Schutzwürdige Wohn- und Schlafräume einschließlich Außenwohn-
räume (Umbau, Nutzungsänderungen) sind lärmabgewandt auszu-
richten. 
 
2.) 
Für die Außenwohnbereiche ist - im Falle eines Neubaus - im Rahmen 
der jeweiligen Objektplanung durch architektonische Selbsthilfe eine 
gesunde Aufenthaltsqualität nachzuweisen. Dies kann z.B. durch 
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schallabgewandte Gebäudeseiten, eine besondere Anordnung und 
Gestaltung der Gebäude zur Abschirmung von Ruhebereichen oder 
eine zusätzliche Abschirmung durch vorgelagerte Bauteile und Bau-
werke (Wände, Garagen, etc.) erfolgen. 
 
Hinweis: 
Alternativ zum Schutz von Außenwohnbereichen 
• sind Lärmschutzelemente (z.B. baulich direkt mit dem Gebäude 

verbundene Elemente aus Holz oder Glas) seitlich an Terrassen 
und Balkonen anzubringen oder 

• ist ein Schutz durch eine entsprechende Gebäudestellung/-aus-
richtung bzw. durch entsprechend angeordnete bzw. vorgelagerte 
Bauteile und Bauwerke (Garagen etc.) vorzunehmen. 
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Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie 
Pflanzbindungen 
gem. § 9 (1) Ziffern 20, 25 BauGB   

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Ziffer 25a BauGB 
 
Pflanzstreifen: Anpflanzung, fachgerechte Pflege und dauerhafter 
Erhalt einer geschlossenen Strauch-/ Staudenbepflanzung. Natürli-
che Abgänge sind gleichartig zu ersetzen. Geeignete Arten sind 
z. B. Bodendeckerrosen, Purpurglöckchen, Geranium, Waldsteinia, 
Geum, Dickmännchen oder Frauenmantel. 
In dem Pflanzstreifen nordwestlich und nördlich des SO-1-Gebietes 
(Fläche außerhalb Kundensichtbereich) ist eine Rasenpflanzung zu-
lässig. 
 
Die innerhalb des Pflanzstreifens vorhandenen Laubbäume sind 
fachgerecht zu pflegen und zu erhalten. Ausfälle sind gleichartig 
durch standortgerechte, stadtklimafeste Einzelbäume der mittleren 
Größe (2. Ordnung) mit einem Stammumfang von 16-18 cm in 1,0 m 
Höhe zu ersetzen. Geeignet sind z.B. Thüringer Mehlbeere (Sorbus 
thuringiaca), Hainbuche (Carpinus betulus), Feldahorn (acer cam-
pestre). 
Hecken und Sträucher dürfen eine Höhe von 0,60 m nicht über-
schreiten. 
 
Im SO 1 und SO 2 gilt: 
Für die in der festgesetzten Stellplatzfläche ‚St‘ neu zu errichtenden 
Stellplätze ist pro 5 Stellplätze ein standortgerechter mittelgroßer 
Laubbaum mit Widerstandsfähigkeit gegenüber Trockenheit in der 
Qualität Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm fachgerecht zu pflan-
zen sowie dauerhaft zu erhalten. Ausgefallene Bäume sind zu erset-
zen.  
Die hierzu erforderliche Pflanzung kann innerhalb der festgesetzten 
Fläche gemäß § 9 (1) Ziffer 25a BauGB (Fläche zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) in der Stellplatz-
anlage und entlang der Oldentruper Straße erfolgen. 
Sofern Bäume im anfahrgefährdeten Bereich gepflanzt werden, sind 
entsprechende Baumschutzgitter und Baumschutzroste vorzusehen. 
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Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen  
Bei Abrissarbeiten in dem Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 
31. Juli eines Jahres sind vorhandene Gebäude durch einen Fach-
kundigen nach Fledermaus- und Vogelquartieren abzusuchen. Das 
Gutachten ist der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. Sollten 
besetzte Quartiere angetroffen werden, sind die Abrissarbeiten zu 
verschieben und erst nach Verlassen des Quartiers durchzuführen. 
Ein Abriss darf erst erfolgen, wenn der Gutachter bestätigt hat, dass 
das Quartier aufgeben worden ist. Der günstigste Zeitraum sind die 
Monate August bis September. 
 
Sollte vor dem Abriss eines Gebäudes festgestellt werden, dass die-
ses als Quartier genutzt wird, sind nach Vorgabe des Gutachters vor 
dem Abriss an anderer, geeigneter Stelle Ersatzquartiersangebote 
bereit zu stellen. 
 
Hinweis: 
Hecken und Gehölzstrukturen dürfen nur außerhalb der Vogelbrutzeit 
ab Anfang August und vor dem 01.03. eines Jahres auf den Stock 
gesetzt oder gerodet werden (§ 39 (5) Nr. 1 Bundesnaturschutzge-
setz). 
 
 
Anzupflanzender Baum 
ohne Standortverbindlichkeit innerhalb der festgesetzten Fläche ge-
mäß § 9 (1) Ziffer 25a BauGB; der Pflanzstandort ist in Abhängigkeit 
zu den vorhandenen Laubbäumen zu wählen, wobei die festgesetzte 
Anzahl der Baumstandorte zwingend einzuhalten ist. 
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Örtliche Bauvorschriften  
gemäß § 9 (4) BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW 

 
 
 
 

FD 0-5° 
 

    
   SD 25-45° 

 
PD 0-15° 

 
 

 
9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
9.2 
 
 
 
 
 
 

 
Dachform und Dachneigung  
 
Flachdach mit einer Dachneigung von 0° bis 5° 
 
 
Satteldach mit einer Dachneigung von 25° bis 45° 
 
Pultdach mit einer Dachneigung bis max. 15° 
 
Die Festsetzungen gelten nicht für untergeordnete Gebäudeteile z.B. 
Anbauten, Garagen, überdachte PKW-Stellplätze und Nebenanla-
gen. 
 
 
Werbeanlagen 
 
Im WA, SO 1- und SO 2 gilt: 
 
Werbeanlagen 
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9.3 

Innerhalb der Baugebiete ist ausschließlich auf die Stätte der Leistung 
bezogene Werbung zulässig. Anlagen der Fremdwerbung sind unzu-
lässig. 
 
 
Werbeanlagen an Gebäuden 
Anlagen der Außenwerbung an Gebäuden sind ausschließlich auf den 
Gebäudefassaden aufgebracht zulässig. Sie müssen einen Abstand 
von mindestens 1,0 m und bei Firmenlogos mindestens 0,50 m zur 
Oberkante Attika, Gebäudeecken sowie beim geneigten Dach von der 
Traufe einhalten. 
Je Fassadenseite darf die Summe der für Werbung genutzten Fläche 
5 % der jeweiligen Fassadenfläche nicht überschreiten. 
Es sind Einzelanlagen im Sinne von Plakatwerbewänden, Angabe von 
Öffnungszeiten sowie im Sinne von Logo-, Namens- und Schriftzügen 
zulässig. Werbeanlagen mit Wechsellicht, Lauflicht, elektronische 
Laufbänder, Videowände mit wechselnden Bildern oder Beleuch-
tungseffekten sind unzulässig.  
 
Freistehende Werbeanlagen 
Im WA gilt: 
Freistehende Werbeanlagen sind unzulässig. 
Im SO 1 und SO 2 gilt: 
Die Anzahl der freistehenden Werbeanlagen ist im SO 1 und SO 2 auf 
jeweils eine begrenzt. Diese dürfen außerhalb der überbaubaren Flä-
chen nur in einer Entfernung von maximal 10,0 m von den festgesetz-
ten Zu- und Abfahrtsbereichen errichtet werden. 
Freistehende Werbeanlagen dürfen eine maximale Höhe von 6,0 m, 
eine maximale Breite von 2,1 m und eine maximale Tiefe von 0,4 m 
nicht überschreiten (unterer Bezugspunkt siehe Punkt 2.4) 
 
Der Abstand der äußeren Begrenzung der freistehenden Werbeanla-
gen muss mindestens 0,5 m zur Straßenbegrenzungslinie und zu Zu- 
und Abfahrtsbereichen zu betragen. Es wird empfohlen, die aus Grün-
den der Verkehrssicherheit erforderlichen genauen Abstände im Rah-
men des Genehmigungsverfahrens mit der zuständigen Straßenver-
kehrsbehörde abzustimmen. 
 
 
Fassadenmaterial / Fassaden- und Wandbegrünung 
 
Fassadenmaterial 
Für die Südfassade im SO-1-Gebiet sowie alle Fassadenseiten im 
SO-2-Gebiet außerhalb der Wandöffnungen, Wandabschlüsse, Wer-
beanlagen am Gebäude und der Fassadenbegrünung sind als Fas-
sadenmaterial und –farbe ausschließlich zulässig: 
Putz und Verblendmauerwerk, das sich in die nachstehenden aufge-
führten Farbgruppen des RAL-Registers einordnet: 
Farbreihe Weiß: RAL 9001 Cremeweiß, RAL 9002 Grauweiß, RAL 
9003 Signalweiß, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9010 Reinweiß, 
RAL 9016 Signalweiß, RAL 9020 Seidenmattweiß 
Farbreihe Gelb: RAL 1014 Elfenbein, RAL 1015 Hellelfenbein 
RAL 1019 Graubeige, 
Farbreihe Grau: RAL 7024 Graphitgrau, RAL 7032 Kieselgrau, RAL 
7044 Seidengrau, RAL 7035 Lichtgrau bis RAL 7040 Fenstergrau, 
RAL 7043 Verkehrsgrau, RAL 7026 Granitgrau, RAL 7016 Anthrazit-
grau 
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Hinweis: Es wird empfohlen vorwiegend RAL-Farben der 
Farbgruppe weiß zu verwenden und lediglich für untergeordnete 
Bauteile RAL-Farben der Farbgruppen gelb und grau zu verwenden. 
 
Als Ausnahme sind für die untergeordneten Teile der Fassaden 
auch andere Farben und Materialien zulässig. 
 
 
Fassaden- und Wandbegrünung 
Außerhalb der Wandöffnungen, Wandabschlüsse, Werbeanlagen am 
Gebäude sind die südliche Fassadenseite im SO-1-Gebiet zu 20% 
und die westliche Fassadenseite im SO-1-Gebiet zu 70% zu begrü-
nen. 
Die innerhalb der Fläche (B) im Norden der Stellplatzanlage (zu Pan-
koken Heide 49, 49a und 49b) festgesetzte Lärmschutzwand ist auf 
der Südseite außerhalb der Konstruktionsständer bis 0,50 m unter-
halb der Oberkante bzw. einer abgeknickten Lärmschutzwand zu 
70% zu begrünen. 
 

   
Sonstige Hinweise  
 

  Kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde 
Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder 
Befunde (etwa Tonscherben, Metallfunde, dunkle Bodenverfärbun-
gen, Knochen, Fossilien) entdeckt werden, ist nach §§ 15 und 16 des 
Denkmalschutzgesetzes die Entdeckung unverzüglich der Gemeinde 
oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Bielefeld, Am 
Stadtholz 24a, 33609 Bielefeld, Tel. 0251/5918961, anzuzeigen und 
die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem 
Zustand zu erhalten. 
 
Bodenaushub / Kampfmittelgefährdung 
Ist bei der Durchführung von Bauvorhaben der Erdaushub außerge-
wöhnlich verfärbt oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, 
sind die Arbeiten sofort einzustellen und die Feuerwehrleitstelle, 
Tel. 0521/512301, oder die Polizei, Tel. 0521/5450, zu benachrichti-
gen. 
 
Umgang mit vorhandener Bodenverunreinigung 
Das bei künftigen Erdarbeiten auf dem Flurstück 911 anfallende ver-
unreinigte Tragschichtmaterial (PAK-haltige Auffüllbereiche) ist unter 
der Aufsicht eines in der Altlastensanierung erfahrenen Gutachters 
aufzunehmen, zu separieren und einer ordnungsgemäßen Entsor-
gung zuzuführen. Schadstoffverschleppungen sind dabei auszuschlie-
ßen. Im Baugenehmigungsverfahren ist der Nachweis zu erbringen, 
dass die Maßnahmen entsprechend durchgeführt werden. Das Sanie-
rungs- und Entsorgungsdokument ist spätestens vier Wochen nach 
Ende der Aushubarbeiten dem Umweltamt der Stadt Bielefeld 
(360.32) vorzulegen. 
 
Überflutungsvorsorge 
Zum Schutz vor Überflutung durch außergewöhnliche Regenereig-
nisse oder unvorhersehbare Betriebsstörungen sollten die im Plange-
biet neu zu bebauenden Grundstücke durch geeignete konstruktive 
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Maßnahmen überflutungssicher ausgestaltet werden. Als Bezugshöhe 
für die erforderlichen Maßnahmen gilt die Straßenoberfläche; es wer-
den u.a. folgende bauliche Maßnahmen empfohlen: 
Erdgeschossfußböden sollten mindestens in einer Stufenhöhe ober-
halb der Bezugshöhe angeordnet werden. Räume unterhalb der Be-
zugshöhe sollten überflutungssicher ausgebildet werden, d.h. Keller-
fenster und Kellerschächte sowie Zugänge, Zu- und Ausfahrten sind 
durch geeignete Maßnahmen (z. B. durch ausreichend hohe Aufkan-
tungen/Schwellen gegenüber der Bezugshöhe) gegen oberflächliches 
Eindringen von Niederschlagswasser zu schützen. Die detaillierte 
Ausgestaltung ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen bzw. ge-
planten Geländeverhältnisse festzulegen. 
Die schadlose Ableitung des Oberflächenwassers ist bei der Planung 
der Zuwegungen, Grundstückszufahrten, Gebäuden und Außenanla-
gen zu berücksichtigen. 
 
Auslage DIN-Norm 
Die in den textlichen Festsetzungen genannte Vorschrift DIN 4109 
kann im Bauamt der Stadt Bielefeld, Bauberatung, 33602 Bielefeld ein-
gesehen werden. 
 

 
   

Sonstige Darstellungen zum Planinhalt 
 

 

  
 

 
Maßzahl (in m) 

   
 vorhandene Bebauung 

    
  

vorhandene Flurstücksgrenze  
 

            919  Flurstücksnummer 
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